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Bebauungsplan „Westerfeld“, 1. Änderung und 
Erweiterung, Ortschaft Gamsen 

 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vom 18.09.2023 bis 

02.10.2023 sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 

BauGB mit Schreiben vom 15.09.2023 und Frist bis 16.10.2023 

hier: Übersicht der bisherigen Stellungnahmen 
 
 

I. Behörden 
 

 

Geäußerte Belange Bewertung aus der Sicht der Verwaltung 
 

 

1. Landkreis Gifhorn 

Vom 16.10.2023 

  

   

Ortsplanung  

Gegen den o.g. Bebauungsplan der Stadt Gif-

horn bestehen keine Bedenken. Es finden sich 

jedoch einige Unklarheiten in den Planunterla-

gen: 

1. Lt. Umweltbericht soll in der Gemeinbedarfs-

fläche Feuerwehr eine Grundflächenzahl (GRZ) 

von 0,4 festgesetzt werden. In der Plandarstel-

lung findet sich jedoch nur die Festsetzung ei-
ner Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,4. Die GRZ 

ist nicht dargestellt. 

2. Die in der Planzeichenerklärung dargestellte 

Linie für den Geltungsbereich der rechtskräfti-

gen Bebauungspläne findet sich nicht auf der 

Plangrundlage wieder. 

3. Das Planzeichen in der Planzeichenerklärung 

für die GRZ widerspricht in seiner Angabe den 

Vorschriften des § 19 Abs. 4 S.2 BauNVO. Zu-

lässig ist danach eine maximale Versiegelung 

von 0,8. 

4. Unter dem Punkt „Übernommene Planin-

halte“ wird angeregt klarzustellen, aus wel-

chem Plan und für welche Teilgebiete die Plan-

inhalte übernommen wurden. Ansonsten wer-

den unter Punkt D (Zulässigkeit von sonstigen 

Nutzungen) Anlagen für kirchliche und kultu-

relle Zwecke ausgeschlossen, bei gleichzeitiger 

Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbedarf 

– Kirche und kirchliche Zwecke. 
5. Lt. Regionalem Raumordnungsprogramm 

des Regionalverbandes Großraum Braun-

schweig (2008) handelt es sich bei Gamsen, 

  

 

 

 

 

Es erfolgt eine Korrektur des Planzeichens. 

Die Vorgehensweise dient der Rechtssicher-

heit. 

 
 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

wird eingeblendet. Die Vorgehensweise dient 

der eindeutigen Lesbarkeit des Bebauungs-

planes. 

Es erfolgt eine Korrektur des Planzeichens. 

Die Vorgehensweise dient der Rechtssicher-

heit. 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Die Vorgehens-

weise dient der besseren Lesbarkeit des Be-

bauungsplanes. 

 

 

 

 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Kästorf und Winkel um Ortsteile der Stadt Gif-

horn. 

6. In der Begründung wird angeregt unter 

Punkt 3.1 „Straßen und Wege“ den letzten Satz 

fortzuführen und zu beenden. 

7. Zum besseren Verständnis des Inhalts und 

der Lesbarkeit des Planes wird insgesamt ange-

regt diesen bis zur endgültigen Fassung noch 

einmal grammatikalisch und orthographisch zu 

überarbeiten. 

 

Im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 

Detaillierungsgrad der Umweltprüfung habe 

ich keine Anregungen. Der Umweltbericht ist 
gemäß der Anlage 1 zum Baugesetzbuch abzu-

fassen. 

Es ist darauf zu achten, dass im weiteren Ver-

fahren die Verfahrens- und Formvorschriften 

des Baugesetzbuches eingehalten werden. 

 

 

Den Anregungen wird gefolgt. Die Vorge-

hensweise dient der eindeutigen Lesbarkeit 

und der besseren Nachvollziehbarkeit der Be-

gründung. 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zur 

Umweltprüfung und zum Umweltbericht 

keine Anregungen gegeben werden. Die Ver-
fahrens- und Formvorschriften des Bauge-

setzbuches werden beachtet. 

 

 

 

Brandschutz 

Allgemein: 

Zur Sicherstellung der Löschwasserbereitstel-

lung wurden durch den Planaufsteller keine o-

der geringe Angaben gemacht. Zur Sicherstel-

lung der erforderlichen Löschwasserversorgung 

gehört neben der abhängigen Löschwasserver-

sorgung (Hydranten im Trinkwassernetz) auch 

eine unabhängige Löschwasserversorgung (z.B. 

Löschwasserbrunnen). Die Wasserversorgungs-

unternehmen gehen, aus trinkwasserhygieni-

schen Gründen, zwischenzeitlich dazu über die 

vorhandenen Versorgungsleitungen mit gerin-

geren Rohrdurchmessern zu versehen, um die 

Verkeimung des Trinkwassers so gering wie 
möglich zu halten. In Neubaugebieten werden 

daher auch Leitungsnetze mit geringen Rohr-

durchmessern verbaut. Die geringen Rohr-

durchmesser führen dazu, dass über das Hyd-

rantennetz nicht die erforderliche Löschwasser-

menge zum Grundschutz zur Verfügung gestellt 

werden kann. 

Zu dem Bauvorhaben wird nach Prüfung der 

vorliegenden Unterlagen aus brandschutztech-

nischer Sicht wie folgt Stellung genommen: Ge-

bietstypik: 

Keine ausreichenden Angaben vorhanden, da-

her Festlegung: 

Gewerbegebiet (GE), [k. A. Vollgeschosse, GRZ: 

0,8, GFZ: 1,2] mit min. 96 m³/h, Keine ausrei-

chenden Angaben vorhanden, daher Festle-

gung: 

Sondergebiete (SO), [2 Vollgeschosse, GFZ: 0,4] 

mit min. 96 m³/h, Bemessung: 

  

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen 

den Bebauungsplan aus Sicht des vorbeugen-

den Brandschutzes keine Bedenken beste-

hen. 

Es erfolgt ein Hinweis in der Begründung auf 

die Erfordernisse des vorbeugenden Brand-

schutzes bei der Realisierung. 

Die Belange werden bei der Realisierung be-

achtet. Die Vorgehensweise dient der umfas-

senden Information für die weitere Realisie-

rung und der allgemeinen Sicherheit. 
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Gegen den B – Plan bestehen gemäß der zur 

Zeit vorgelegten Zeichnungen und Beschreibun-

gen in brandschutztechnischer Hinsicht keine 

Bedenken, wenn nachfolgende Bedingungen 

erfüllt bzw. Auflagen aufgenommen und bei 

der Planerstellung und Ausführung der Er-

schließung beachtet werden: 

1. Zum Grundschutz hat die Löschwasserbereit-

stellung für die geplanten Gebietstypen 

Gewerbegebiet (GE) mit min. 96 m³/h, 

Sondergebiete (SO) mit min. 96 m³/h, 

für zwei Stunden als Löschwassergrundsiche-

rung durch die Gemeinde zu erfolgen. Kann der 

Bedarf nicht durch die öffentliche Wasserver-
sorgung (Hydrantennetz) oder unerschöpfliche 

Wasserquellen zur Verfügung gestellt werden, 

ist der Löschwasserbedarf über unabhängige 

Löschwasserentnahmestellen (z.B. Löschwas-

serbrunnen, Löschwasserteiche, etc.) sicherzu-

stellen. Die Wasserentnahmestellen dürfen 

nicht weiter als 300 m vom jeweiligen Objekt 

entfernt sein. Die erste Löschwasserentnahme-

stelle sollte nicht weiter als 75 m Lauflinie von 

den entsprechenden Gebäuden entfernt sein. 

Der tatsächliche Löschwasserbedarf und die 

Lage der Löschwasserentnahmestellen sind mit 

dem Gemeinde-/Samtgemeinde-/Stadtbrand-

meister festzulegen. Dies entspricht der Fach-

empfehlung - 3 - 

„Löschwasserversorgung aus Hydranten in öf-

fentlichen Verkehrsflächen“ der AGBF, des DFV 

und des DVGW (Stand 04/2018). 

2. Werden in den geplanten Gebietstypen grö-

ßere Objekte angesiedelt (z.B. Alten- und Pfle-
geheime, Sonderbauten u. ä.) ist zum vorhan-

denen Grundschutz zusätzlich Löschwasser für 

den Objektschutz erforderlich. Die erforderliche 

Löschwassermenge für den Objektschutz rich-

tet sich nach der Art und der Größe des Objek-

tes. 

3. Liegen Gebäude mehr als 50 m von der öf-

fentlichen Verkehrsfläche entfernt oder liegt 

die oberste Wandöffnung oder sonstige Stellen 

die zum Anleitern bestimmt sind mehr als 8 m 

über der Geländeoberfläche, sind befestigte Zu 

- und Durchfahrten erforderlich und entspre-

chende Wendemöglichkeiten (Wendehammer) 

für Feuerwehrfahrzeuge mit einer Achslast von 

bis zu 10 t und einem zulässigen Gesamtge-

wicht bis zu 16 t vorzusehen. §1 DVO-NBauO 

Hinweis: 

Zu allen Grundstücken und Gebäuden sollte 

eine Zufahrt für Feuerwehr- und  
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Rettungsfahrzeuge in einer Breite von mindes-

tens 3,00 m vorgesehen werden. (§4 NBauO in  

Verbindung mit §§1 und 2 DVO-NBauO und der 

Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr) 

Kreisarchäologie 

Nach Unterlagen und Wissen der Kreis- und 

Stadtarchäologie Gifhorn sind in dem geplan-

ten Bereich keine Bodendenkmale bekannt. Ge-

gen das o. g. Vorhaben bestehen daher aus 

Sicht der Bodendenkmalpflege keine Bedenken.  

Es ist nicht auszuschließen, dass bei Bodenein-

griffen archäologische Denkmale auftreten, die 

dann unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-

behörde / der Kreis- und Stadtarchäologie ge-
meldet werden müssen (§ 14 Abs. 1 Nieder-

sächsisches Denkmalschutzgesetz - NDSchG). 

Möglicherweise auftretende Funde und Be-

funde sind zu sichern, die Fundstelle unverän-

dert zu belassen und vor Schaden zu schützen 

(§ 14 Abs. 2 NDSchG). Stellungnahmen seitens 

der Baudenkmalpflege erfolgen separat. 

  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen 

das Vorhaben keine Bedenken bestehen, da 

im Planbereich keine Bodendenkmale be-

kannt sind. 

Es erfolgt ein Hinweis in der Begründung auf 

das Vorgehen beim Auffinden von Hinweisen 

auf archäologische Bodenfunde bei Erdarbei-

ten. 

Die Vorgehensweise dient der umfassenden 
Information und der allgemeinen Planungssi-

cherheit. 

Kreisstraßenwesen Das Plangebiet „Wester-

feld“ grenzt von Norden her an die freie Strecke 

der Kreisstraße 34.  

Das Vorhaben wird in Abstimmung mit dem LK 

Gifhorn, Fachbereich 8.2, entwickelt. Insofern 

bestehen keine Bedenken. 

Um den straßenrechtlichen Anforderungen 

nach dem NStrG zu entsprechen, sind folgende  

Punkte im B-Plan aufzunehmen: 

1. Die westliche Ortsdurchfahrtsgrenze von 

Gamsen wird durch den LK Gifhorn, Zug um 

Zug mit dem Ausbau des Seitenraums der 

Kreisstraße 34, maximal bis zum westlichen 
Kreisverkehrsplatz der K 34 verlegt. Vorausset-

zungen hierfür sind: 

a) Die Erschließung der entlang der K 34 gele-

genen Grundstücke hat über direkte Zufahrten 

zur K 34 zu erfolgen. 

b) Der nördliche Seitenraum der K 34 ist als 

Fuß- und Radweg mit Entwässerungseinrich-

tungen und Beleuchtung auszubauen. 

c) Zwischen der Stadt Gifhorn und dem Land-

kreis Gifhorn ist über den Ausbau und die Un-

terhaltung der Seitenanlagen eine OD-Verein-

barung zu schließen. 

2. Alle künftig ggf. erforderlich werdenden Im-

missionsschutzmaßnahmen gehen zu Lasten 

der Stadt Gifhorn. 

3. Der Landkreis ist von jeglichen, aus der Um-

setzung dieses B-Plans entstehenden, Kosten 

freizuhalten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das geplante und notwendige Vorgehen zur 

Verlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze wird in 

der Begründung dargestellt. Die Vorgehens-

weise dient der umfassenden Information 
und der allgemeinen Planungssicherheit. Die 

Vorgehensweise wurde im Vorfeld der Pla-

nung so zwischen dem Landkreis Gifhorn und 

der Stadt abgestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis zum Immissionsschutz wird in 

die Begründung aufgenommen. Die Vorge-

hensweise dient der umfassenden Informa-

tion und der allgemeinen Planungssicherheit. 

   

2. Regionalverband Großraum Braunschweig   
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Vom 16.10.2023 

   

Meine Stellungnahme vom 10.01.2020 besitzt 

weiterhin Gültigkeit. 

 

Mit Schreiben vom 10.01.2020 teilte der Regio-

nalverband Großraum Braunschweig folgendes 

mit: 

 

als für den Großraum Braunschweig zuständige 

untere Landesplanungsbehörde und Träger der 

Regional-planung nehme ich zu dem o.g. Bau-

leitplanverfahren im Rahmen der frühzeitigen 

Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

wie folgt Stellung: 

1. Sachverhalt 

Ziel der Planung ist die Errichtung einer Kinder-
tagesstätte sowie die Verlegung der Ortsdurch-

fahrtsgrenze an der Kreisstraße K 34 bis zum 

Kreisverkehrsplatz an der Bruno-Kuhn-Straße in 

der Gifhorner Ortschaft Gamsen. In diesem 

Zuge soll die zuvor freizuhaltende Fläche ent-

lang der Straße Zum Luisenhof in ein Gewerbe-

gebiet umgewandelt werden, sodass die vor-

handenen Grundstücke von dort direkt er-

schlossen und angefahren werden können. In 

der textlichen Festsetzung wird unter ‘B. Einge-

schränkte Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrie-

ben‘ hierzu festgehalten, dass Einzelhandelsbe-

triebe mit Ausstellungs- und Verkaufsflächen 

für Möbel, Elektrogroßgeräte, Bau- und Gar-

tenbedarf sowie Kraftfahrzeuge im gesamten 

Plangebiet zulässig sind. 

Erreicht ein Einzelhandelsbetrieb die Schwelle 

zur Großflächigkeit (über 800 m² VKF), greift 

die Regelvermutungsgrenze im Sinne des § 11 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO, nach der ab einer 
Geschossfläche von 1.200 m² nicht nur unwe-

sentliche Auswirkungen auf die Verwirklichung 

der Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

oder auf die städtebauliche Entwicklung und 

Ordnung anzunehmen sind. 

Die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbe-

triebe müssen die Anforderungen der raumord-

nerischen Zielsetzungen gemäß Abschnitt 2.3 

des Landes-Raumordnungsprogramms Nieder-

sachsen 2017 (LROP) sowie dem Abschnitt 2.1 

Großflächiger Einzelhandel des Regionalen 

Raumordnungsprogramms (RROP) des Regio-

nalverbandes Großraum Braunschweig erfül-

len. 

2. Raumordnerische Beurteilung 

  

 

 

Die Hinweise zum Einzelhandel und der ggf. 

möglichen Agglomeration werden zur Kennt-

nis genommen. An den Planfestsetzungen 

wird festgehalten. 

Alle Planfestsetzungen zur Art der Nutzung in 

den Gewerbegebieten sind bereits Gegen-

stand des rechtskräftigen Bebauungsplanes 

und nicht Gegenstand der Änderung. Das 

Baugebiet ist bereits zu 90% bebaut. Es wird 

den Bauherren lediglich ermöglicht, ihre 

Grundstücke künftig zusätzlich von der 

Straße „Zum Luisenhof“ zu erschließen. Die 
Bauverbotszone gem. Straßengesetz, die an 

der freien Strecke zu beachten war, entfällt. 
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Als untere Landesplanungsbehörde teile ich 

Ihnen gemäß § 16 Nds. Gesetz über die Raum-

ordnung und Landesplanung (NROG) und unter 

Beachtung des Landes-Raumordnungspro-

gramms 2017 (LROP) Abschnitt 2.3 und des Re-

gionalen Raumordnungsprogramms 2008 

(RROP) Abschnitt 2.1 mit, dass die Agglomera-

tionsregelung (Abschnitt 2.3 Ziffer 02 Satz 3 

LROP 2017) beachtet werden muss. 

Ansprechpartner: Mareike Heinen 

Telefon: 05 31 2 42 62 - 79 | Fax: 05 31 2 42 62 

- 42 

mareike.heinen@regionalverband-braun-

schweig.de 
Mein Zeichen: 2.6.6 

Ihr Zeichen: 61 21 04 

Ihr Schreiben vom: 09.12.2019 

Datum: 10.01.2020 

Stadt Gifhorn Fachbereich Stadtplanung 

Frau Maike Klesen 

Marktplatz 1 

38518 Gifhorn 

2 / 2 

Dieses besagt, dass als Einzelhandelsgroßpro-

jekte auch mehrere selbständige, gegebenen-

falls jeweils für sich nicht großflächige Einzel-

handelsbetriebe gelten, die räumlich kon-

zentriert angesiedelt sind oder angesiedelt 

werden sollen und von denen in ihrer Gesamt-

betrachtung raumbedeutsame Auswirkungen 

wie von einem Einzelhandelsgroßprojekt aus-

gehen oder ausgehen können. 

In der textlichen Festsetzung des Bebauungs-

plans Westerfeld, 1. Änderung und Erweiterung 
wird wie bereits o.g. eine Sortimentsbeschrän-

kung vorgenommen. In dieser wird festgehal-

ten, dass lediglich Einzelhandelsbetriebe mit 

Ausstellungs- und Verkaufsflächen für Möbel, 

Elektrogroßgeräte, Bau- und Gartenbedarf so-

wie Kraftfahrzeuge im gesamten Plangebiet zu-

lässig sind. Diese Sortimente zählen laut Gif-

horner Sortimentsliste zu den nicht-zentrenre-

levanten Sortimenten. Gemäß Abschnitt 2.3 

Ziffer 06 LROP 2017 und Ab-schnitt 2.1 Ziffer 8 

RROP 2008 sind Einzelhandelsbetriebe mit 

nicht zentrenrelevanten Kernsortiment auch 

außerhalb der städtebaulich integrierten Lage 

zulässig, wenn die Verkaufsfläche für zentren-

relevante Randsortimente nicht mehr als 10 % 

der Gesamtverkaufsfläche und höchstens 800 

m² beträgt. Da sich auch mehrere Einzelhan-

delsbetriebe im Plangebiet ansiedeln können 

bzw. südlich bereits davon angesiedelt sind 
greift die Agglomerationsregelung (Abschnitt 
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2.3 Ziffer 02 Satz 3 LROP 2017), sodass in 

Summe die Verkaufsfläche der zentrenrele-

vante Randsortimente nicht mehr als 10 % der 

Gesamtverkaufsfläche und höchstens 800 m² 

betragen darf. 

Des Weiteren enthält die Zeichnerische Darstel-

lung des Regionalen Raumordnungspro-

gramms (RROP) 2008 für den o.g. Änderungs- 

und Erweiterungsbereich die Festlegungen Vor-

behaltsgebiet Landwirtschaft sowie das Vor-

ranggebiet Trinkwassergewinnung. Eine Ausei-

nandersetzung mit diesen von der Planung be-

troffenen Erfordernissen der Raumordnung 

muss in der Begründung stattfinden und ist da-
her in der planerischen Abwägung zu berück-

sichtigen und zu ergänzen. 

In meiner Funktion als Aufgabenträger des Öf-

fentlichen Personennahverkehrs auf Schiene 

und Straße für den Verbandsbereich nehme ich 

wie folgt Stellung: 

Es sind Aussagen aufzunehmen zu der geplan-

ten bzw. vorhandenen ÖPNV-Erschließung des 

geplanten Baugebietes (erschließende Bushal-

testelle und dort haltende Buslinien), vor dem 

Hintergrund der Aussagen im Nahverkehrsplan 

2016 für den Großraum Braunschweig (NVP 

2016), der in Kapitel C2.2 folgende Ausführun-

gen zur ÖPNV-Erschließung enthält: 

Siedlungsentwicklungen abseits der ÖPNV-Be-

dienungsachsen benötigen eine kosteninten-

sive Erschließung, um attraktive ÖPNV-Verbin-

dungen anzubieten. Der ÖPNV ist in diesen Fäl-

len meistens nicht wirtschaftlich zu betreiben. 

Aus Sicht des ÖPNV sind diese Siedlungsent-
wicklungen zu vermeiden und etwaige Kosten-

deckungsfehlbeträge für ein gewünschtes Be-

dienungsangebot bei der Erschließungsplanung 

bzw. Abwägung zu berücksichtigen. 

Neue Baugebiete und andere verkehrserzeu-

gende Einrichtungen sollen daher aus Sicht des 

ÖPNV dort entstehen, wo vorhandene oder ge-

plante Eisenbahn-, Stadtbahn- oder Buslinien 

und Stationen bzw. Haltestellen die Gebiete er-

schließen können. Dadurch erhöht sich der An-

reiz, den ÖPNV zu nutzen, die Städte und Ge-

meinden würden so vom Pkw-Verkehr entlastet 

und die Wirtschaftlichkeit des ÖPNV verbes-

sert. Die Erfahrung zeigt, dass Größenordnun-

gen für einen Erschließungsradius für Stadt-

bahn- und Bushaltestellen bzw. Stationen von 

300 - 500 m für den fußläufigen Einzugsbereich 

und bis zu 3 km für eine Erschließung mit dem 

(konventionellen) Fahrrad akzeptiert werden. 
Darüber hinaus können Zubringerverkehre des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

An der Begründung wird festgehalten. Die Er-

gänzung der Begründung zur Einbindung in 

den öffentlichen Personennahverkehr ist be-

reits zuvor erfolgt. 
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ÖPNV, elektrisch betriebene Fahrräder sowie 

P+R und B+R den Einzugsbereich erweitern. Die 

mit Abstand meisten Fahrgäste kommen aus 

dem fußläufigen Bereich. 

   

3. Stadt Braunschweig 

vom 

  

   

   

   

4. Stadt Wolfsburg 

vom 

  

   

   

   

5. Stadt Wittingen 

vom:  

  

   

   

   

6. Samtgemeinde Boldecker Land 

vom 

  

   

   

   

7. Samtgemeinde Brome 

vom  

  

   

   

   

8. Samtgemeinde Hankensbüttel 

vom 

  

   

   
   

9. Samtgemeinde Papenteich 

vom 

  

   

   

   

10. Gemeinde Sassenburg 

vom 

  

   

   

   

11. Samtgemeinde Isenbüttel 

vom 

  

   

   

   

12. Samtgemeinde Meinersen 

vom 
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13. Samtgemeinde Wesendorf 

vom  

  

   

   

   

14. Avacon AG Prozesssteuerung 

vom 18.09.2023 

  

  Keine Anregungen 

   

   

15. ExxonMobil Production Deutschland GmbH 

Vom 15.09.2023 

  

  Keine Anregungen 

   

   

16. Wintershall DEA Deutschland GmbH 

vom 

  

   

   

   

17. Landesverband Erneuerbare Energien Nie-

dersachsen / Bremen  

vom 

  

   

   

   

18. LSW Netz GmbH & Co KG 

Vom 16.10.2023 

  

   

Entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze 

verläuft ein 20-kV Kabel und ein Fernmeldeka-

bel, die Lage der Leitungen können Sie dem in 
der Anlage beigefügten Plänen entnehmen. 

  

Im Bereich der Leitungstrasse dürfen keine Ar-

beiten vorgenommen werden die den Bestand 

oder den Betrieb der Leitungen gefährden. An-

pflanzungen im Trassenbereich sind mit unse-

rem Netzmeister Herrn Küster Tel.: 05371 802 

2321 abzustimmen. 

  

Bei Berücksichtigung der vorgenannten Hin-

weise bestehen gegen die 132. F-Planänderung 

Teilplan 3 und dem Bebauungsplan „Wester-

feld“, 1. Änderung und Erweiterung in der Ort-

schaft Gamsen keine Bedenken. 

 Die Hinweise zu den Erfordernissen im Nah-

bereich der bestehenden Leitungen werden 

in die Begründung aufgenommen.  
Die Vorgehensweise dient der umfassenden 

Information für die weitere Realisierung und 

der allgemeinen Versorgungssicherheit. 

   

19. Stadtwerke Gifhorn GmbH 

vom 
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20. Vermillion Energy 

Vom 15.09.2023 

  

  Keine Anregungen  

   

   

21. Wasserwerk Gifhorn GmbH 

vom 

  

   

   

   

22. Wasserverband Gifhorn 

Vom 12.10.2023 

  

  Keine Anregungen 

   

   

23. CRE Germany & Alps / Deutsche Post DHL 

Estate Deutschland GmbH 

vom 

  

   

   

   

24. Deutsche Telekom Technik GMBH, Tech-

nikniederlassung Nord, Braunschweig 

vom 

  

   

   

   

25. Vodafone Kabel Deutschland GmbH vom  

vom 

  

   

   

   

26. Vodafone Kabel Deutschland Mittelstand 

und kommunen (KMU) 
vom 

  

   
   

   

27. Ericsson Services GmbH, Contract Handling 

Group 

vom 

  

   

   

   

28. Deutsche Telekom Technik GmbH, Bay-

reuth 

vom 

  

   

   

   

29. EWE NETZ GmbH 

vom 
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30. WOBCOM GmbH Wolfsburg 

vom 

  

   

   

   

31. Agentur für Arbeit, Dienststelle Gifhorn 

vom 

  

   

   

   

32. Handwerkskammer BS - Lüneburg – Stade 

Vom 12.10.2023 

  

  Keine Anregungen 

   

   

33. Industrie- und Handelskammer Lüneburg-

Wolfsburg 

vom 

  

   

   

   

34. Amt für regionale Landesentwicklung BS 

vom 

  

   

   

   

35. Landesamt für Geoinformation und Lan-

desvermessung Niedersachsen (LGLN), Regio-

naldirektion Braunschweig-Wolfsburg, Katas-

teramt Gifhorn 

vom 

  

   
   

   

36. Landesamt für Bergbau, Energie und Geo-

logie (LBEG) 

Vom 11.10.2023 

  

   

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaß-

nahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise 

und Informationen zu den Baugrundverhältnis-

sen am Standort auf den NIBIS® Kartenserver. 

Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Bau-

grundverhältnissen ersetzen keine geotechni-

sche Erkundung und Untersuchung des Bau-

grundes bzw. einen geotechnischen Bericht. 

Geotechnische Baugrunderkundungen/-unter-

suchungen sowie die Erstellung des geotechni-

schen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-

1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den 

 Es erfolgt ein Hinweis in der Begründung auf 

die erforderlichen Baugrund- und Bodenun-

tersuchungen. 

Die Vorgehensweise dient der umfassenden 

Information und der allgemeinen Planungssi-

cherheit bei der Realisierung. 
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jeweils gültigen Fassungen erfolgen. In Bezug 

auf die durch das LBEG vertretenen Belange 

haben wir keine weiteren Hinweise oder Anre-

gungen. Die vorliegende Stellungnahme hat 

das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den 

raumplanerischen Belangen etc. ableiten und 

vorausschauend berücksichtigen zu können. 

Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuel-

len Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare 

Datengrundlage ist weder als parzellenscharf 

zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf 

Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt 

nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften 

und Normen erforderliche Genehmigungen, Er-
laubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene 

Untersuchungen. 

   

37. Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 

Bezirksstelle Braunschweig (lwk) 

vom 

  

   

   

   

38. Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 

Forstamt Südostheide 

vom 

  

   

   

   

39. Niedersächsisches Forstamt Unterlüß 

vom 

  

   

   

   

40. NLWKN Nds. Landesbetrieb für Wasser-

wirtschaft, Küsten- und Naturschutz 

vom 

  

   

   

   

41. Niedersächsisches Umweltministerium 

vom 

  

   

   

   

42. Dachverband der Beregnungsverbände im 

Landkreis Gifhorn - Geschäftsstelle 

vom 

  

   

   

   

43. Unterhaltungsverband Mittelaller 

vom 
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44. Aller-Ohre-Ise-Verband 

Vom 13.09.2023 

  

  Keine Anregungen 

   

   

45. Wasserverband Untere Ise 

vom 

  

   

   

  . 

46. Isenbütteler Bewässerungsverband 

vom 

  

   

   

   

47. Bundespolizei-Fliegerstaffel Fuhlendorf, 

Stützpunkt Gifhorn, Leiter des Stützpunktes 

Vom 21.09.2023 

  

  Keine Anregungen 

   

   

48. Freiwillige Feuerwehr Gifhorn 

vom 

  

   

   

   

49. Bundespolizeidirektion Hannover, Sachbe-

reich 34 

Vom 20.09.2023 

  

  Keine Anregungen 

   

   

50. Polizeiinspektion Gifhorn 

vom 

  

   

   
   

51. Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt-

schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(BAIUDBw) Referat Infra I 3 

Vom 15.09.2023 

  

  Keine Anregungen 

   

   

52. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt 

vom 
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53. LGLN, Regionaldirektion Hannover, Kampf-

mittelbeseitigungsdienst 

Vom 20.09.2023 

  

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbe-

seitigungsdienst Niedersachsen die folgenden 

Erkenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenun-

terlage): 

 

Empfehlung: Luftbildauswertung 

 Es wird zur Kenntnis genommen, dass kein 

konkreter Kampfmittelverdacht besteht. 

Es erfolgt ein Hinweis in der Begründung, 

dass der allgemeine Kampfmittelverdacht be-

steht und auf das Vorgehen beim Auffinden 

von Kampfmitteln bei Erdarbeiten. 

Das Vorgehen dient der umfassenden Infor-

mation und der allgemeinen Sicherheit. 

Fläche A 

Luftbilder: 

Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden 

nicht vollständig ausgewertet. 

Luftbildauswertung: 

Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird 
keine Kampfmittelbelastung vermutet. 

Sondierung: 

Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 

Räumung: 

Die Fläche wurde nicht geräumt. 

Belastung: 

Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampf-

mittel. 

  

Empfehlung: Kein Handlungsbedarf   

Fläche B 

Luftbilder: 

Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden voll-

ständig ausgewertet. 

Luftbildauswertung: 

Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird 

keine Kampfmittelbelastung vermutet. 

Sondierung: 

Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 

Räumung: 

Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: 

Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestä-

tigt. 

  

   

   

   

54. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien 

vom 

   

   

   

   

55. EBA Eisenbahn-Bundesamt 

Vom 18.10.2023 

  

  Keine Anregungen 
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56. NLSTBV - Nds. Landesbehörde für Straßen-

bau und Verkehr, Geschäftsbereich Wolfenbüt-

tel 

vom 

  

   

   

   

57. Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn 

vom 

  

   

   

   

58. Bischof-Brauner GbR 

vom 

  

   

   

   

59. Bischöfliches Generalvikariat 

vom 

  

   

   

   

60. Evangelisch-luth. Kirche, Kirchenamt Gif-

horn 

Vom 12.10.2023 

  

   

Die Ev.-luth. Epiphanias Kirchengemeinde 

Gamsen-Kästorf ist nach Ihrer ersten Planung 

direkt betroffen. Demnach ist das Flurstück 

207/13 Flur 11 Gemarkung Gamsen als öffent-
liche Parkfläche ausgewiesen. Das 870 m² 

große kirchengemeindliche Grundstück ist je-

doch lediglich kirchliche Parkfläche, so wie im 

Bebauungsplan von 1967 ausgewiesen, welche 

als Nachweis der erforderlichen Einstellplätze 

für Kirche und Gemeindehaus, auf dem Flur-

stück 207/31 Flur 11 Gemarkung Gamsen, 

dient.  

 

 

 

 

 

In Bezug auf Punkt D. „Zulässigkeit von sonsti-

gen Nutzungen“ des Bebauungsplans „Wester-

feld“, 1. Änderung und Erweiterung Ortschaft 

Gamsen in dem in Punkt 1 Anlagen für kirchli-

che und kulturelle Zwecke als nicht zulässig 

ausgewiesen werden, möchten wir darauf hin-

weisen, dass zurzeit eine Installation einer Läu-
teanlage auf dem Kirchengelände (Flurstück 

207/34) geplant und in Prüfung ist. 

 An den Planfestsetzungen und der Begrün-

dung wird festgehalten. Im rechtskräftigen 

Bebauungsplan ist der Parkplatz als Teil der 

Straße dargestellt. Insofern handelt es sich 
bei der Festsetzung lediglich um eine nach-

richtliche Übernahme.  

Durch den Bebauungsplan werden keine Än-

derungen der Eigentumsverhältnisse noch 

Änderungen im Hinblick auf nachgewiesene 

Stellplätze erfolgen. 

Es wird lediglich eine kleine Teilfläche an der 

Straße „Zum Luisenhof“ für den Bau des Fuß- 

und Radweges benötigt. Außerhalb des Bau-

leitplanverfahrens werden die Gespräche 

über den Ankauf der benötigten Teilfläche 

geführt. 

 

Der Hinweis auf die geplante Läuteanlage 

wurde bereits zuvor in die Begründung auf-

genommen. Die Unzulässigkeit von Anlagen 

für kirchliche und kulturelle Zwecke bezieht 

sich auf die Fläche für Gemeinbedarf für die 

Feuerwehr. 
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61. Katholische Kirchengemeinde St. Altfrid 

vom 

  

   

   

   

62. Katholische Kirchengemeinde St. Bernward 

vom 

  

   

   

   

63. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 

Hauptstelle Portfoliomanagement 

vom 

  

   

   

   

64. Staatliches Baumanagement 

vom 

  

   

   

   

65. BUND Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland e.V. 

vom 

  

   

   

   

66. City-Gemeinschaft Gifhorn e.V. 

vom 

  

   

   

   

67. KONU Koordinationsstelle der Natur- und  

Umweltschutzverbände im Landkreis Gifhorn 

Vom 17.10.2023 

  

   

Es bleibt unklar, wie der Grünzug als Parkan-
lage gestaltet werden soll. Auch der auf Seite 

13 erwähnte „Fuß- und Radweg“ ist weder nä-

her beschreiben nach findet er sich in der Plan-

zeichnung. Dies sollte unbedingt nachgebessert 

werden, nicht zuletzt, weil solch ein Weg eine 

nicht unerhebliche Breite einnehmen kann. 

Wir empfehlen heimische Gehölze und Regio-

Saatgut für die Parkanlage zu verwenden und 

ihn nicht als Scherrasen zu pflegen, sondern 

größtenteils eine einjährige Mahd durchzufüh-

ren. Daneben sollte der Fuß- und Radweg mit 

einer wassergebundenen Decke ausgeführt 

werden. 

Eine naturnahe Gestaltung und Unterhaltung 

des Grünzugs empfiehlt sich auch aus dem 

 An den Planfestsetzungen wird festgehalten. 
Der Hinweis zur Planung des Fuß- und Rad-

weges innerhalb der Grünfläche für eine 

Parkanlage wird zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt eine Ergänzung der Begründung zu 

der geplanten Gestaltung der Parkanlage. Es 

wird ein Fuß- und Radweg in wassergebunde-

ner Decke geplant. Auf Grund der Bodenbe-

schaffenheit kann Oberflächenwasser vor Ort 

nicht versickern, sondern muss gedrosselt 

auf das Maß des natürlichen Oberflächen-

wasserabflusses in die Vorflut abgeleitet wer-

den. Die verbleibenden Grünflächen sind aus-

reichend, um eine begrünte Mulde auszubil-

den um die 30 jährliche Regenspende auf-

nehmen zu können. 
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Grund, dass 0,16 WE nicht kompensiert wer-

den. (siehe Bilanzierung S.24ff) 

Wir empfehlen, unbedingt eine insektenfreund-

liche Außenbeleuchtung auszuwählen und über 

sinnvolle Betriebszeiten den Lichteinfluss wei-

ter zu verringern.  

Der Hinweis zur Insektenfreundlichen Außen-

beleuchtung der Feuerwehr wird in die Be-

gründung aufgenommen. Die Vorgehens-

weise dient der umfassenden Information 

und der allgemeinen Planungssicherheit für 

die Realisierung. 

   

68. Landvolk Niedersachsen, Kreisverband Gif-

horn-Wolfsburg e.V. 

vom 

  

   

   

   

69. ASG Abwasser- und Straßenreinigungsbe-

trieb 

vom 

  

   

   

   

70. GEG 

vom 

  

   

   

   

71. WiSta 

vom 

  

   
   

   

72. Fachbereich 32 – Ordnung 

vom 

  

   

   

   

73. Fachbereich 40 – Bildung und Jugend 

Vom 27.10.2023 

  

   

  Keine Anregungen 

   

74. Fachbereich 41 – Kultur 

vom 

  

   

   

   

75. Fachbereich 60 – Bauverwaltung 

vom 

  

   

   

76. Fachbereich 63 – Bauordnung 

Vom 16.10.2023 

  

   

1. Archäologie    



 

 

18 

 

- Nach Unterlagen und Wissen der Kreis- und 

Stadtarchäologie Gifhorn sind in dem geplan-

ten Bereich keine Bodendenkmale bekannt. Ge-

gen das o. g. Vorhaben bestehen daher aus 

Sicht der Bodendenkmalpflege keine Bedenken.  

- Es ist nicht auszuschließen, dass bei Bodenein-

griffen archäologische Denkmale auftreten, die 

dann unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-

behörde / der Kreis- und Stadtarchäologie 

(Herrn Dr. Eichfeld, Tel. 05371/3014; ingo.eich-

feld@gifhorn.de) gemeldet werden müssen (§  

14 Abs. 1 Niedersächsisches Denkmalschutzge-

setz - NDSchG). Möglicherweise auftretende  

Funde und Befunde sind zu sichern, die Fund-
stelle unverändert zu belassen und vor Schaden 

zu schützen (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen 

das Vorhaben keine Bedenken bestehen, da 

im Planbereich keine Bodendenkmale be-

kannt sind. 

Es erfolgt ein Hinweis in der Begründung auf 

das Vorgehen beim Auffinden von Hinweisen 

auf archäologische Bodenfunde bei Erdarbei-

ten. 

Die Vorgehensweise dient der umfassenden 

Information und der allgemeinen Planungssi-

cherheit. 

   

77. Fachbereich 65 – Tiefbau 

vom 

  

   

   

   

78. Gleichstellungsbeauftragte 

vom 

  

   

   

   

79. Klimamanagement 

vom 

  

   

   

   

 

 

 

II. Private 

 

Stellungnahmen Dritter wurden im Planverfahren nicht vorgebracht. 

 

 


